
Hafturlaub 
besser 
abklären 
Urteil Verwahrter 
bekommt Recht 

Will die Vollzugsbehörde einem 
verwahrten Sexualverbrecher 
die unbegleiteten Urlaube strei
chen. darf dies nicht bloss auf
grund der von Professor Frank 
Urbaniok entwickelten Progno
semethode Fattes geschehen. 
Das Bundesgericht verlangt zu
sätzlich eine individuelle Analy
se des Rückfallrisikos durch ei
nen Fachmann. 

Vor einem Jahr strich das 
Am t für Justizvollzug des Kan
tons Zürich einem Verwahrten 
die unbegleiteten zwölfstündi· 
gen Urlaube. die er seit 1999 Te
gelmässig - ohne je negativ auf
zufaUen - hatte begehen kön
nen. Anlass für diesen Sch ritt 
war ein Urlaubsmissbrauch ei
nes verwahrten Mitinsassen. Der 
Verwahrte, der seit 1997 wegen 
Sexualdelikten mit Kindern in 
der Strafanstalt Pöschwies im 
Verwahrungsvollzug sitzt. ak
zeptierte diesen Entscheid 
nicht. blitzte aber bei der Zür
cherjustizdirektion ab. Diese be
stätigte den Widerruf der Urlau· 
be wegen Rückfallgefahr. 

Bei ihrem Entscheid stützte 
sich die justizd irektion ein zig 
auf Fotres (forensisch operatio
nalisiertes Therapie-Risiko-Eva· 
luationssystem). welches vom 
Team des Psychiatrisch·Psycho
logischen Dienstes (PPO) um 
Frank Urbaniok in Zürich ent· 
wickelt worden war. Das Bun
desgericht räumt in seinem Ent· 
scheid ein. dass solche Prognose
instrumente für die Erstell ung 
der individuellen Gefahrlichkeit 
für die Praxis von grosser Bedeu· 
tung sind. 

Fotres lediglich als Hi lfsmittel 
Umgekehrt genügt es laut 

dem Urteil aus Lausanne aber 
nich t. allein aufgru nd von Fo
tres-Bewertungen darüber zu 
entscheiden . ob einem Verwahr
ten unbeaufsichtigter Urlaub zu 
gewähren ist oder nicht. Fotres 
sei lediglich ein Hilfsmittel für 
die Prognosebeurteilung. Zur 
Abklärung des Risikos bedarf es 
zusätzlich einer individuellen. 
differenzierten Einzelanalyse 
durch einen Sachverständigen. 
Die Angelegenheit geht zur neu
en Beurteilung an die Zürcher 
justizdirektion zurück. Ein 
Sachverständiger muss die Rück
fallgefahrlichkeit des Verwahr
ten im Hinblick auf unbegleite
te. zwölfstündige Urlaube prü
fen. \TZI ) 


